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Handlungsleitsätze der Jugendhilfe (Entwurf 1.10. 2020) 

- Leitsätze professioneller Erziehung in schwierigen Situationen – 

 

 
Einführung   Die professionelle Erziehung der Jugendhilfe ist im pädagogischen Alltag immer wieder mit schwierigen 

Situationen verbunden, in denen die Gefahr von Machtmissbrauch besteht. Die PädagogInnen sehen sich mit der 

Herausforderung konfrontiert, die fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung zu beachten, insbesondere das 

seit dem Jahr 2000 geltende „Gewaltverbot der Erziehung“, Vorgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs in § 1631 II BGB. 

Was aber sind in diesem Sinne „entwürdigende Maßnahmen“, abgesehen davon, dass Schlagen eindeutig verboten 

ist.? Antwort können Handlungsleitsätze geben, die der Orientierung verantwortlicher PädagogInnen und Behörden 

(Jugendamt und Landesjugendamt) in der Abgrenzung Erziehung - Gewalt dienen und insoweit der Handlungssi- 

cherheit im Gewaltverbot. Der unklare Gewaltbegriff wird in den Leitsätzen erläutert und dadurch die Basis für ein 

einheitliches Kindeswohlverständnis gelegt, eine wichtige Voraussetzung des Kindesschutzes.  

 

Die Leitsätze beschreiben in schwierigen Situationen des Erziehungsalltags in Betracht kommende fachlich legitime 

und rechtlich zulässige Handlungsoptionen, selbstverständlich vorbehaltlich der pädagogischen Indikation des 

Einzelfalls. Sie sind Hilfe in erforderlicher Reflexion. Dabei wird im Interesse des Kindesschutzes der Gewaltbegriff 

weit ausgelegt und mit Machtmissbrauch gleichgesetzt. Das beugt fachlicher Illegitimität und Rechtsverstößen vor: als 

Straftat, Kindeswohlgefährdung oder in sonstiger Weise. „Fachlich legitim“ bedeutet pädagogisch plausibel und daher 

nachvollziehbar begründbar.  

 

Die Leitsätze haben die Bedeutung von Leitplanken, die den Rahmen fachlich legitimen und rechtlich zulässigen Han- 

delns sichern. Sie sind die Basis für transparente, selbstbindende pädagogische Grundhaltungen der Träger in jeweils  

ausformulierten „fachlichen Handlungsleitlinien“, wie diese seit 2012 das Bundeskinderschutzgesetz „zur Sicherung 

des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt“ vorsieht (§ 8b II Nr.1 Sozialgesetzbuch VIII/ SGB VIII). Sofern solche 

die eigene pädagogische Grundhaltung erläuternden „fachlichen Handlungsleitlinien“ Eltern / Sorgeberechtigten im 

Zeitpunkt der Aufnahme in Schriftform vorgelegt werden, ist deren spätere Zustimmung in erzieherische Einzelmaß- 

nahmen entbehrlich. Auch dies zeigt die Bedeutung der nachfolgenden allgemeinen Handlungsleitsätze, ohne die ein 

Träger seine eigenen „fachlichen Handlungsleitlinien“ nur schwer entwickeln kann. Im Übrigen: die umfassende 

Aufzählung fachlich legitimer, rechtlich zulässiger Handlungsoptionen ist in den Leitsätzen weder notwendig noch 

möglich, wohl das Eingehen auf grundlegende Ideen der Problemlösung und auf wichtige praxisbezogene Fragen, etwa 

in den im Anhang beigefügten typischen Fallbeispielen.  

 

Handlungsleitsätze sind überwiegend auf grenzsetzende Pädagogik ausgerichtet, die in schwierigen Situatio- 

nen unentbehrlich sein kann. Dies darf aber nicht dazu führen, den Erziehungsauftrag insoweit einseitig zu 

interpretieren. Beziehungsaufbau, Zuwendung und Vorbildfunktion sind in der Erziehung unabdingbar.    
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Gliederung:  1.. → fachlich- rechtliche Leitsätze   3.  → fachliche Leitsätze  25. → ausschließlich rechtlicher Leitsatz 

 

 1..    Der gesellschaftliche Auftrag der professionellen Erziehung umschließt zwei Komponenten: einerseits und 

vorrangig die Erziehung eines jungen Menschen. Zusätzlich müssen, wenn nötig, Aufgaben der rechtlich relevanten 

„Gefahrenabwehr“ wahrgenommen werden, beinhaltend geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen bei akuter 

Eigen- oder Fremdgefährdung eines jungen Menschen. So kann z.B. ein Festhalten einerseits als 

Freiheitsbeschränkung fachlich begründbar und somit fachlich legitim sein (7ff), wenn es nachvollziehbar dem Ziel 

dient, ein pädagogisches Gespräch fortzuführen, das der junge Mensch einseitig beenden will, andererseits sich als 

„Gefahrenabwehr“ darstellen, wenn er bei akuter Fremdgefährdung am Boden fixiert wird (26).   

 2..    Teil des Erziehungsauftrags ist der Schutz des jungen Menschen, manifestiert in der „zivilrechtlichen Auf- 

sichtspflicht“. Er soll vor Schädigungen anderer oder durch andere bewahrt werden. Die Aufsichtspflicht beinhaltet 

die Verantwortung, auf einen vorhersehbaren Schaden in zumutbarer Weise fachlich legitim (7 ff) zu reagieren. Bei 

Schäden, die der junge Mensch durch andere erleiden kann, wird das Ziel der Eigenverantwortlichkeit, bei 

vorhersehbaren Schäden anderer durch ihn das Ziel der Gemeinschaftsfähigkeit verfolgt. Die Aufsichtspflicht wird mit 

fachlich legitimen Maßnahmen wahrgenommen, etwa mittels Ermahnung oder - falls erforderlich und zumutbar - 

mittels Begleitung und Unterstützung einer Fachkraft.  

 3.     Erziehung ist darauf ausgerichtet, die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen im Hinblick auf „Eigenver- 

antwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern“ (§ 1 SGB VIII), durch Zuwendung und Grenzsetzung. 

Erziehung bedeutet, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit anzunehmen, ihre persönliche Entwicklung zu 

unterstützen und zu fördern. Sie soll Orientierung bieten und Grenzen setzen, ohne die Würde zu verletzen.  

 4.     Gestärkte Handlungssicherheit und verbesserter Kindesschutz erfordern einen weitgefassten, mit Machtmiss- 

brauch gleichgesetzten Gewaltbegriff. Gewalt / Machtmissbrauch liegt bei fachlicher Illegitimität (7 ff) vor, darüber 

hinaus bei rechtswidrigem Handeln als Straftat, Kindeswohlgefährdung (5) oder in sonstiger Weise.   

 5..   Wichtige Voraussetzung des „Kindeswohls“ ist, dass fachlich legitim (7 ff) gehandelt, das heißt Gewalt / 

Machtmissbrauch vermieden wird. „Kindeswohlgefährdung“ liegt hingegen bei erheblicher Gesundheits- oder 

Lebensgefahr vor, darüber hinaus bei voraussichtlich andauernder Gefahr für die Entwicklung zur 

eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in körperlicher, geistiger oder seelischer Hinsicht. 

 6.      Schwierige Situationen des Erziehungsalltags zu erkennen und sich gegenüber Mitverantwortlichen zu 

öffnen, ist Wesensmerkmal pädagogischer Kompetenz. Daraus erwächst die Chance, die eigene Handlungssicherheit 

zu festigen, mithin den Schutz der anvertrauten jungen Menschen. Offenheit und Transparenz sind Voraussetzungen 

fachlicher Qualitätssicherung. Offene Diskussionskultur ist elementare Voraussetzung der Handlungssicherheit. 

 7. 0 In der Erziehung kann nur fachlich legitimes Handeln rechtmäßig sein, das heißt dem Kindeswohl 

entsprechen. Entscheidungen sind in der Erziehung fachlich legitim, wenn sie geeignet sind, ein Ziel der 

„Eigenverantwortlichkeit“ und / oder der „Gemeinschaftsfähigkeit“ zu verfolgen (§ 1 SGB VIII).   

 

 8.      „Fachlich legitim“ bedeutet „fachlich begründbar“: eine Entscheidung ist nachvollziehbar geeignet, ein päda- 

gogisches Ziel der Eigenverantwortlichkeit oder Gemeinschaftsfähigkeit zu verfolgen. Um in der Abgrenzung 

Erziehung - Gewalt / Machtmissbrauch eine ausschließlich subjektive Einschätzung fachlicher Legitimität zu 

vermeiden, ist in der erforderlichen Reflexion (9) aus der Sicht einer gedachten, neutralen Fachkraft zu entscheiden. 

Ohne Bedeutung ist dabei pädagogische Wirksamkeit, vielmehr das nachvollziehbare Verfolgen eines pädagogischen 

Ziels als Prozess (27 / Prüfschema, Frage 1).  
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 9.      Reflexion im Rahmen fachlicher Legitimität: Es ist wichtig, bei jeder Abgrenzung Erziehung - Gewalt / 

Macht- missbrauch drei aufeinander aufbauende Stufen zu unterscheiden: die persönliche pädagogische Haltung, die 

fachliche Legitimität und die rechtliche Zulässigkeit. Eine pädagogische Entscheidung kann ohne fachliche Legitimität 

nicht rechtmäßig sein. Ebenso wenig ist fachliche Legitimität ohne zugrundeliegende persönliche pädagogische 

Haltung denkbar. Die drei Stufen sind wesentlicher Bestandteil jeder Selbst- und Teamreflexion.  Das Ergebnis der 

Reflexion lautet: meine / unsere Entscheidung ist fachlich legitim und rechtlich zulässig. Ich / wir habe / n nicht 

ausschließlich die eigene pädagogische Haltung zugrunde gelegt, sondern anhand objektivierender Kriterien 

fachlicher Legitimität und rechtlicher Zulässigkeit entschieden.  

10.    In der Bewertung fachlicher Legitimität ist die konkrete Situation des Erziehungsalltags entscheidend, 

auch  die Ressourcen des jungen Menschen, dessen Alter und Entwicklungsstufe sowie seine Vorgeschichte und Vor- 

erfahrungen mit ihm. Die Frage, welches Handeln fachlich legitim ist, ist demnach unter Berücksichtigung der 

pädagogischen Indikation des Einzelfalls zu beantworten. Die Leitsätze haben aber eine generelle Bedeutung für 

in Betracht kommende fachlich legitime und rechtlich zulässige Handlungsoptionen.        

 11.   Da für Erziehung einzutreten ist, die fachlich legitim ist, sind demütigende Strafen wie Essensentzug /-zwang 

und fachlich illegitime Repressionen als Machtmissbrauch / Gewalt einzustufen. 

12.    Eine Entscheidung kann dann nicht fachlich legitim sein, wenn sie gegen Rechtsnormen verstößt, etwa 

gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Wird z.B. das Rauchen auf dem Gelände geduldet, ist dies fachlich illegitim. Zu 

jeder Erziehung gehört das Ziel der Gemeinschaftsfähigkeit, das heißt das Beachten der Gesetze.   

 13.   Sofern eine schwer beherrschbare Situation mit dem Ziel der Beruhigung verlassen wird, damit ein / e KollegIn. 

übernimmt, ist dies fachlich legitim. Es entspricht nicht dem Erziehungsauftrag Lösungen zu erzwingen.  

 14.   Gespräche sind nur solange fachlich zielführend und damit fachlich legitim, solange noch ein pädagogisches 

Ziel erreichbar ist. Es ist zum Beispiel fachlich illegitim, ein Gespräch fortzuführen, wenn sich der junge Mensch 

diesem dauerhaft verweigert. Gegebenenfalls ist das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen. 

 15.   Pädagogischer Zuwendung wird gegenüber verbaler Grenzsetzung (Verbote, Konsequenzen) der Vorrang 

einge- räumt, Letzterer gegenüber aktiver Grenzsetzung wie die Wegnahme eines Gegenstands (z.B. Tabak / Drogen). 

 16.  „Unerwünschtes Verhalten“ lässt Erziehungsbedarf erkennen. Diesem wird durch Zuwendung und Grenzset- 

zung begegnet.   

 17.  Konsequenzen sollen in einem für den jungen Menschen erkennbaren und erklärten Bezug zum eigenen 

„unerwünschten Verhalten“ stehen. Fachlich illegitim, weil fachlich nicht begründbar, sind Repressionen.  

 18.   Reaktionen auf „unerwünschtes Verhalten“ stehen im Hinblick auf pädagogische Glaubwürdigkeit und  

fachliche Legitimität in dieser Reihenfolge zur Verfügung (kein Automatismus):   

 

a. Verbales Überzeugen  

 

b. Verbale Grenzsetzung: zum Beispiel Aufforderung ein Handy auszuhändigen  

 

c. Aktive Grenzsetzung in Aussicht stellen, zum Beispiel die Wegnahme eines Handys  
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d. Aktive Grenzsetzung: die pädagogische Glaubwürdigkeit, in Aussicht gestellte Maßnahmen umzusetzen, und die 

Gefahr einer Machtspirale werden in ihrer situationsspezifischen Bedeutung gegeneinander abgewogen. Wenn 

möglich werden körperliche Auseinandersetzungen vermieden, da pädagogisch nicht beherrschbar.  

 

 19.   Jede pädagogische Grenzsetzung, ob verbal oder aktiv mit körperlichem Einsatz, setzt voraus, dass ein junger 

Mensch keine eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Entscheidung treffen kann. Andernfalls wäre er freiver- 

antwortlich für sein Handeln, eine pädagogische Grenzsetzung weder nötig noch vertretbar. Auch ist Voraussetzung, 

dass der junge Mensch die Grenzsetzung akzeptieren könnte, wenn er freiverantwortlich wäre. Besitzt er die 

notwendige Einsichtsfähigkeit, ist ihm die Grenzsetzung in verständlicher Weise zu erläutern. 

 20.   Aktive pädagogische Grenzsetzung, das heißt pädagogische Grenzsetzung mittels körperlichen Einsatzes (etwa  

Festhalten, um ein noch fachlich legitimes Gespräch fortzuführen), sind angemessen: erforderlich, geeignet und 

verhältnismäßig. Zum Beispiel ist ein Festhalten aufgrund eines entsprechenden Traumas ungeeignet. Das würde 

fachlicher Illegitimität bedeuten. „Verhältnismäßig“ bedeutet wiederum, dass keine andere, weniger belastende aktive 

Grenzsetzung in der Situation in Betracht kommt. Auch ist Voraussetzung, dass - sofern die Situation genügend Zeit 

bietet und die Erfahrungen mit dem jungen Menschen es zulassen - eine verbale Grenzsetzung erfolglos geblieben ist. 

Aktive pädagogische Grenzsetzungen sind als fachlich legitimes Handeln von Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ bei 

akuter Eigen- oder Fremdgefährdung des jungen Menschen zu unterscheiden. Der „Gefahrenabwehr“ liegen 

ausschließlich rechtliche Anforderungen zugrunde (26). Auch werden aktive Grenzsetzungen der 

Freiheitsbeschränkung als fachlich legitimes Handeln von „freiheitsentziehenden Maßnahmen“ (§ 1631b II BGB) 

unterschieden. Letztere stellen ebenfalls Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ dar (21, 22).   

 21.   Die Wegnahme eines Gegenstands kommt als fachlich legitime aktive Grenzsetzung in Betracht, wenn es darum 

geht, den Sinn des Eigentums zu vermitteln, das heißt sie ist begrenzt auf jungen Menschen, die in ihrer Entwicklung 

den Sinn des Eigentums noch nicht begriffen haben und das Eigentum anderer beschädigen. Auch kann die Wegnahme 

eines Handys bei Verdacht gewaltverherrlichenden Inhalts fachlich legitim sein.  

 22.    Im Jahr 2017 ist § 1631b II BGB in das BBG eingefügt worden. Damit verbunden ist für die pädagogische 

Fachwelt der schwierige Auftrag, zwischen fachlich legitimer Freiheitsbeschränkung und 

„freiheitsentziehenden Maßnahmen“ zu unterscheiden (23), die der richterlichen Genehmigung bedürfen und den 

rechtlichen Anforderungen der „Gefahrenabwehr“ (26) unterliegen. Zum Beispiel ist das Wegschließen in einem 

Zimmer ohne Begleitung oder der Verschluss einer Zimmer-/ Haus-/ Gruppentür als fachlich illegitim einzustufen. 

Dies kann freilich - bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen der „Gefahrenabwehr“ - als zulässige „freiheitsent- 

ziehende Maßnahme“ rechtlich zulässig sein. Das nächtliche Abschließen einer Wohnungs- oder Haustür dient 

hingegen dem Schutz der jungen Menschen und kommt als „freiheitsentziehende Maßnahme“ nicht in Betracht1. 

 23.    Zu unterscheiden sind fachlich legitime Freiheitsbeschränkung und „freiheitsentziehende Maßnahmen“. 

Dabei kann nur altersgerechtes Handeln als Freiheitsbeschränkung fachlich legitim sein, das heißt, geeignet ein 

pädagogisches Ziel zu verfolgen. Nicht altersgerechtes Handeln ist fachlich illegitim.  

Bei die Fortbewegungsfreiheit eines jungen Menschen betreffenden Entscheidungen ist also vorrangig die Frage  nach 

der Altersgerechtigkeit zu beantworten. Entscheidet die / der PädagogIn altersgerecht und auch insgesamt im Rahmen 

zielführender Pädagogik, handelt sie / er fachlich legitim (7 ff), ist von Freiheitsbeschränkung auszugehen. Ist die 

 
1 § 1631b BGB: Eine Unterbringung des Kindes (oder Jugendlichen), die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung 

des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen 

Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, 

begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die 

Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. (2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in 

einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf 

andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. Absatz 1 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend." 
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Entscheidung nicht altersgerecht, ist bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 1631b II BGB von „freiheitsent- 

ziehenden Maßnahme“ auszugehen, die einer richterlichen Genehmigung bedürfen und den rechtlichen Anforderungen 

der „Gefahrenabwehr“ unterliegen (26). Richterliche Genehmigung ist einzuholen, sobald mit Wahrscheinlichkeit eine 

akute Eigen- oder Fremdgefährdung eines jungen Menschen eintreten kann (Prognose), in der Regel auf- grund 

einmaligen unvorhersehbaren Geschehens. Die Genehmigung wird unter den Anforderungen der „Gefahrenabwehr“ 

erteilt (Ziffer 26). Stellt sich nach einer Prognose fachlich legitimer Freiheitsbeschränkung heraus, dass tatsächlich der 

Bedarf einer "freiheitsentziehenden Maßnahme" besteht, ist eine Anpassung der Prognose zu überprüfen.  

Unter dem Vorbehalt der pädagogischen Indikation des Einzelfalls können folgende Beispiele als in Betracht 

kommende fachlich legitime Freiheitsbeschränkung (a) bzw. „freiheitsentziehende Maßnahme“ mit richter- 

licher Genehmigung (b) genannt werden: 

a.  Ein Kind auf das Zimmer schicken, damit es sich dort Gedanken zu einem vorherigen Regelverstoß macht. Auch 

Festhalten, um ein noch zielführendes, pädagogisches Gespräch fortzuführen (maximal 30 Minuten).  

b. Einen jungen Menschen „über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig“ ohne Begleitung im Zimmer weg- 

schließen. Auch Abschließen einer Gruppen- oder Haustür „über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig“. 

Entsprechend der Rechtsprechung liegt „ein längerer Zeitraum“ ab 30 Minuten vor.  

In diesem Zusammenhang der Hinweis, dass jeder fachlich nicht begründbare Eingriff in die Fortbewegungs- 

freiheit eines jungen Menschen als fachlich illegitim einzustufen ist, auch unterhalb 30 Minuten.    

 24.   Regeln werden unter dem Aspekt fachlicher Legitimität aufgestellt. Sie sind als pädagogische Regeln fachlich 

begründbar und somit zielführende Pädagogik. 

 25.   Da bei fachlich legitimen Grenzsetzungen in ein Kindesrecht eingegriffen wird, ist die vorherige Zustimmung 

der Eltern / Sorgeberechtigten erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass diese mit der im Zeitpunkt der Aufnahme 

vorhersehbaren Erziehungsroutine stillschweigend einverstanden sind. Dies sind niederschwellige Maßnahmen des 

pädagogischen Alltags wie gängige pädagogische Regeln und Konsequenzen, die vom Erziehungsauftrag mitgetragen 

werden. Anders sieht es z.B. bei nicht vorhersehbaren aktiven Grenzsetzungen aus, etwa bei der Wegnahme eines 

Handys bei Verdacht gewaltverherrlichenden Inhalts. Derartigem Vorgehen müssten Eltern / Sorgeberechtigte in 

jedem Einzelfall vorher zustimmen. Sinnvoll ist es aber, die pädagogische Grundhaltung des Trägers in „fachlichen 

Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt“ (8b II Nr.1 SGB VIII)  zu 

beschreiben und Eltern / Sorgeberechtigten bei der Aufnahme schriftlich vorzulegen (siehe Einführung).  

 26.    Sofern bei Eigen- oder Fremdgefährdung junger Menschen in ein Kindesrecht eingegriffen wird („Gefah- 

renabwehr“), müssen solche Maßnahmen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein. „Verhältnismäßig“ 

bedeutet, dass keine andere, weniger belastende Maßnahme in Betracht kommt. Weitere Grundsätze: 

a. Es ist wichtig, dass bei Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ zugleich auch pädagogische Ziele verfolgt werden. Zum 

Beispiel ist während des Festhaltens beruhigend auf ein aggressives Kind einzuwirken. Grundsätzlich gilt: Maßnahmen 

der „Gefahrenabwehr“ sind kommunikativ so einzubetten, dass sie nicht zu sehr verstören. Zudem ist Voraussetzung, 

dass eine pädagogische Beziehung besteht. Diese ist wesentlich mitbestimmend dafür, ob sich z.B. ein junger Mensch 

festhalten lässt. Beziehungserfahrungen mit der/ m PädagogIn sind von großer Bedeutung.  

 

b. Wenn zugleich ein pädagogisches Ziel verfolgt wird, sind Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ nicht ausschließlich 

unter pädagogischem Aspekt zu betrachten. Da die rechtlichen Anforderungen der „Gefahrenabwehr“ weiterreichen 

als die der fachlichen Legitimität, sind sie stets wichtig. Würden Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ ausschließlich 

pädagogisch betrachtet, bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass die zu beachtenden rechtlichen Voraussetzungen 
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übersehen werden und in ausschließlich pädagogischer Sicht „der Zweck die Mittel heiligt“. Dann könnten 

Kindesrechte verletzt werden, das heißt Machtmissbrauch / Gewalt vorliegen. 

 

c.  Hat sich ein junger Mensch beruhigt, ist die Situation der „Gefahrenabwehr“ pädagogisch aufzuarbeiten Dies ist 

Voraussetzung für die rechtlich geforderte Eignung einer Maßnahme.  

 

d. Präventiv wirkende, fachlich legitime Erziehung, insbesondere Grenzsetzung, kann Maßnahmen der 

„Gefahrenabwehr“ entbehrlich machen oder zumindest reduzieren.     

 27.   Prüfschema für die Planung:  mit Hilfe des folgenden Prüfschemas wird geprüft, ob Handeln fachlich legitim 

und rechtlich zulässig ist: mittels Abgrenzung zulässiger Macht von Machtmissbrauch / Gewalt. Anhand des 

Prüfschemas kann im Team oder allein reflektiert werden, vorrangig im Kontext der Frage 1., die objektivierend zu 

beantworten ist, das heißt aus der Sicht einer gedachten neutralen Fachkraft. Die Beteiligung einer Leitungsfachkraft 

ist dabei zu empfehlen, falls diese fachliche Neutralität gewährleistet. Dadurch wird vermieden, dass die Reflexion 

ausschließlich auf der subjektiven persönlichen Haltungsebene durchgeführt wird.  

 

 
 

In weiterem Anhang werden typische Fallbeispiele fachlich - rechtlich bewertet  


